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Text 

  § 10. Die Bestimmungen der §§ 4 bis 9 dieses Gesetzes gelten mit der in § 11 erwähnten Ausnahme auch für 
die Vornahme von Statutenänderungen sowie für die Errichtung von Zweigvereinen (Filialen) und für die 
Bildung von Verbänden mehrerer Vereine untereinander. (BGBl. Nr. 251/1947, Art. I) 


